
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Dienstag, 19.11.2013, um 17:30 Uhr  
 findet im Rathaus, Sitzungssaal,  
 eine 4. Sitzung des Werkausschusses  

 
 

mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 

1. Jahresabschlussprüfung 2012   

2. Tarifanpassung ÖPNV Verbundtarif Preisstufe S   

3. Strompreise für die Produktfamilie Dinkelsbühl für Privat- und 
Gewerbekunden zum 01.01.2014 
 
Sonderbedingung für die Stromversorgung von elektrischen 
Heizanlagen für Raumheizzwecke und elektrische 
Wärmepumpen zum 01.01.2014 
 
Grundversorgung mit Strom zum 01.01.2014 

  

4. Gaspreisanpassung für die Grundversorgung und 
Produktfamilie "Basis" (TK) zum 01.01.2014 

  

5. Einführung eines Förderprogramms effizienter Haushaltsgeräte   

6. Erteilung von Betriebsanweisungen   

7. Betriebserweiterung der Stadtwerke Dinkelsbühl 
Neubau eines Außenlagers mit Einfriedung 

 

 

  

    Verschiedenes 
 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
 

  

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 
 

 
Dinkelsbühl, 12.11.2013 
 
 
 
 
Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 



  Seite 1 von 1 

Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/021/2013 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Jahresabschlussprüfung 2012 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
In der Werkausschusssitzung vom 23. Juli 2013 wurde der Jahresabschluss 2012 mit Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang mit Anlagennachweis, Erfolgsübersicht und Lagebericht 
der Stadtwerke vorgestellt. Der Werkausschuss wurde darüber informiert, dass laut mündlicher 
Besprechung mit Herrn Wirtschaftsprüfer Christian Göb im Hause des Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverbandes sich keine wesentlichen Beanstandungen ergeben haben, sodass der Bestä-
tigungsvermerk ohne Einschränkungen erteilt werden wird.  Wie aus den beigefügten Auszügen 
des Prüfungsberichtes ersichtlich hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichtes zu keinen Einwendungen geführt und der Bestätigungsver-
merk wurde ohne Einschränkung erteilt. 
 
Anlage: 
Auszüge Prüfung JA 2012 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2012 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang mit Anlagennachweis, Erfolgsübersicht und Lagebericht der Stadtwerke wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/022/2013 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Tarifanpassung ÖPNV Verbundtarif Preisstufe S 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Verbundgremien des VGN haben eine Preisanpassung ab 01.01.2014 beschlossen. Die 
Fahrpreise im VGN-Tarif werden um durchschnittlich 3,02 % angepasst. Mit dem VGN besteht 
ein Assoziierungsvertrag. 
 
Preisstufe S 
         derzeit ab 01.01.14 
 
Einzelkarte Erwachsene   1,20 € 1,20 € 
Einzelkarte Kinder   0,60 € 0,60 € 
Streifenkarte (5-er) Erwachsene  5,60 € 5,80 € 
Streifenkarte (5-er) Kinder   2,80 € 2,90 € 
MobiCard 7 Tage   8,30 € 8,70 € 
MobiCard 31 Tage ohne AZ  28,50 € 29,60 € 
MobiCard 31 Tage mit AZ   22,90 € 23,80 € 
Schülermonatswertmarke   19,20 € 19,90 € 
Umwelt-Jahresabo 
Jahresbetrag   241,20 € 277,20 € 
monatliche Abbuchung   20,10 € 23,10 € 
Solo 31 (31-Tagekarte)   25,50 € 26,60 € 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Tariferhöhung zum 01.01.2014 wird zugestimmt. 
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/023/2013 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Strompreise für die Produktfamilie Dinkelsbühl für Privat- und 
Gewerbekunden zum 01.01.2014 
 
Sonderbedingung für die Stromversorgung von elektrischen 
Heizanlagen für Raumheizzwecke und elektrische Wärmepumpen 
zum 01.01.2014 
 
Grundversorgung mit Strom zum 01.01.2014 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Finanzierung der Energiewende läuft im Grunde nach einem einfachen Muster: Alle Kosten 
für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie die finanzielle Förderung 
des Stroms aus Windkraft-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen und für den Netzausbau werden 
auf den Strompreis umgelegt. Diese stetig steigenden Kosten führen zu permanent steigenden 
Strompreisen. Allein die EEG-Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien steigt im nächs-
ten Jahr von 5,277 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh, sprich um 0,963 ct/kWh bzw. 18,25 %. Außerdem 
steigen bei uns die Netzentgelte von 4,33 ct/kWh auf 5,31 ct/kWh. Diese deutlichen Kostenstei-
gerungen können wir mit unserem günstigeren Einkauf nur teilweise kompensieren, sodass wir 
um eine moderate Strompreisanpassung nicht umhin kommen.  
 
Die durchschnittliche prozentuale Steigerung unter Einbeziehung des Grundpreises und einem 
Verbrauch von 3.500 kWh/Jahr liegt bei knapp unter 2 %, was bei einem Drei-Personen-Haushalt 
eine Anhebung von ca. 16,80 €/p.a. ausmacht. 
 
Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Tarife ist den beiliegenden Preisblättern zu entneh-
men. 
 
Anlagen 
Preisblätter Strom 2013 
Preisblätter Strom 2014 
Grundlagen für die Preisänderung 
Info zur Strompreisentwicklung 2014 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Werkleitung schlägt vor, die Preise der Produktfamilie Dinkelsbühl für Privat- und Gewerbe-
kunden, der Sonderbedingung für die Stromversorgung von elektrischen Heizanlagen für Raum-
heizzwecke und elektrische Wärmepumpen und der Grundversorgung gemäß den beiliegenden 
Preisblättern zum 01.01.2014 zu genehmigen. 
 
 
 
 

Ö  3



Grundlagen für die Preisänderung 2013/2014 

staatliche Umlagen Veränd. in %
EEG Umlage 5,277 ct/kWh 6,24 ct/kWh 0,963 ct/kWh 18,25
Offshore‐Haftungsumlage 0,25 ct/kWh 0,25 ct/kWh 0 ct/kWh 0,00
Umlage für abschaltbare Lasten 0 ct/kWh 0,009 ct/kWh 0,009 ct/kWh #DIV/0!
KWK‐G Umlage 0,126 ct/kWh 0,178 ct/kWh 0,052 ct/kWh 41,27
§ 19 Sonderkundenumlage 0,329 ct/kWh 0,092 ct/kWh ‐0,24 ct/kWh ‐72,04

Zwischensumme 5,982 ct/kWh 6,769 ct/kWh 0,787 ct/kWh 13,16

Netzentgelte (vorläufig für 2014) 4,330 ct/kWh 5,310 ct/kWh 0,980 ct/kWh 22,63

Gesamtveränderung netto 10,31 ct/kWh 12,079 ct/kWh 1,767 ct/kWh 17,14

Korrekturwert für das vorläufige Netzentgelt
Prognosewert vorgelagertes Netz + Netz Stadtwerke Dinkelsbühl 0,611 ct/kWh
Weitergabe günstigerer Einkauf durch die Kfe 0,756 ct/kWh
Preisänderung 2014 netto 0,4 ct/kWh
Umsatzsteuer 19% 0,076 ct/kWh
Preisänderung 2014 brutto 0,476 ct/kWh

2013 2014 Veränderung
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Den Löwenanteil erhält der Staat
Der Strompreis setzt sich aus den folgenden drei  
Hauptkomponenten zusammen:

1 Strombeschaffung und Vertrieb
2 Netznutzung
3 Steuern, Abgaben und Umlagen

Stromversorger haben auf den Strompreis weniger Einfluss, als viele 
Kunden denken: Dieser beschränkt sich auf die Kosten für Strom-
erzeugung bzw. -einkauf, Service und den Vertrieb. Alle anderen 
Preisbestandteile sind vorgegeben.

Entwicklung der Umlagen*
Die bereits in der Presse kommunizierte erneute Anhebung der 
EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Förderung der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien) von derzeit 5,277 
Ct/kWh auf 6,240 Ct/kWh ist der maßgebliche Grund für die 
Anpassung unserer Strompreise Anfang 2014. Gleichzeitig wird 
zum Jahreswechsel mit der Abgabe gemäß § 18 AbLaV (Umlage für 
abschaltbare Lasten) eine neue Umlage in Höhe von 0,009 Ct/kWh 
eingeführt. 

Die Umlage gemäß StromNEV § 19 Abs. 2 sinkt von derzeit  
0,329 Ct/kWh auf 0,092 Ct/kWh während die Umlage zur För-
derung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Umlage) von derzeit 
0,126 Ct/kWh auf 0,178 Ct/kWh steigt und die Umlage gemäß 
§ 17 EnWG (Offshore-Haftungsumlage) mit 0,25 Ct/kWh konstant 
bleibt. Die folgende Grafik verdeutlicht die Umlagenerhöhung  
zum Jahreswechsel.

Strombeschaffung und Vertrieb
Wir beziehen unseren Strom am freien Strommarkt. Wie andere 
Produkte auch, unterliegt der Strompreis dabei starken preislichen 
Schwankungen. Unser Einkauf ist darauf spezialisiert, den Strom 
möglichst günstig einzukaufen. Hierzu gehört, neben jahrelan-
ger Erfahrung und dem richtigen Gespür, auch die Verteilung des 
Einkaufs auf verschiedene Zeitpunkte. Dies verhindert das Risiko 
eines zu hohen Einkaufspreises und ist der Grund dafür, dass Ihr 
Strompreis nicht den extremen Preisschwankungen unterliegt.

Das Ganze klingt erst einmal kompliziert, die Bemühungen zahlen 
sich aber für Sie aus: Der Kostenblock für Strombeschaffung und 
Vertrieb, also der Anteil, der von uns beeinflusst werden kann, ist 
auch im abgelaufenen Jahr weiter gesunken.

Einkaufsvorteile werden an Sie weitergegeben
Natürlich hätten wir gern auf eine Anpassung der Strompreise für 
2014 verzichtet, allerdings fällt die Erhöhung der gesetzlichen 
Umlagen deutlich höher aus, als unsere erzielten Ersparnisse durch 
einen besseren Einkaufspreis an der Strombörse. Dennoch freuen 
wir uns, dass wir Ihnen im Gegensatz zu vielen anderen Energie-
versorgern hierdurch einen großen Teil dieser Umlagenerhöhung 
ersparen können.

* Alle Angaben sind netto und verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.

Hintergründe und Fakten  
zur Strompreisentwicklung 2014
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Strom Basis N
Grundpreis
Arbeitspreis

Strom Basis G
Grundpreis
Arbeitspreis

Strom Basis DT
Grundpreis
Arbeitspreis HT
Arbeitspreis NT

 Strom Öko
Grundpreis
Arbeitspreis

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  
Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

gültig vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

bis ca. 5.486 kWh Jahresverbrauch

ab ca. 5.486 kWh Jahresverbrauch

netto brutto

6,20 €/Monat 7,38 €/Monat
20,90 ct/kWh 24,87 ct/kWh

20,55 ct/kWh 24,45 ct/kWh

21,00 ct/kWh 24,99 ct/kWh

Die Nettopreise enthalten neben der Konzessionsabgabe und Stromsteuer die gesetzlichen 
Mehrbelastungen aus dem EEG, KWKG, §19-Umlage und der Offshore-Haftungsumlage. Alle 

Bruttopreise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

Sollten Gesetze oder sonstige Rechtsnormen die Wirkung haben, dass die Erzeugung, der 
Bezug, die Fortleitung, die Verteilung oder die Abgabe elektrischer Energie unmittelbar oder 
mittelbar verteuert bzw. verbilligt werden, kann eine entsprechende Anpassung der Preise 

vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für die Mehrkosten, die aus dem EEG, KWKG, 
§19-Umlage und der Offshore-Haftungsumlage resultieren.

7,80 €/Monat 9,28 €/Monat

9,60 €/Monat

6,20 €/Monat

11,42 €/Monat

7,38 €/Monat

17,65 ct/kWh
22,97 ct/kWh 27,33 ct/kWh

21,00 ct/kWh
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Eintarif
Grundversorgung Grundpreis

(inkl. Messung/Abrechnung)
Arbeitspreis

Zweitarif
Grundversorgung Grundpreis

(inkl. Messung/Abrechnung)
Arbeitspreis HT
Arbeitspreis NT

Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Z. 19 % - Stand 01.01.2013). Diese sind aus den Nettopreisen 
errechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

27,39 ct/kWh

netto brutto

82,20 €/Jahr 97,82 €/Jahr

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  

Die Arbeits- und Verbrauchspreise sowie der Höchstpreis enthalten den Konzessionsabgabenhöchstsatz gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1, der 
Verordnung über Konzessionsabgaben, für Strom und Gas ( Konzessionsabgabenverordnung - KAV) vom 09. Januar 1992, in der 
Änderungsfassung vom 01.11.2006, die an Städte und Gemeinden abgeführt wird. Vereinbarungen mit der Stadt, dass keine oder 

niedrigere Konzessionsabgaben bezahlt werden, genießen Vorrang. Der Arbeitspreis wird dann entsprechend herabgesetzt.

Der Arbeitspreis enthält eine Stromsteuer in Höhe der jeweiligen gesetzlichen Steuersätze.

82,20 €/Jahr 97,82 €/Jahr

Konzessionsabgabe

Stromsteuer

gültig vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Allgemeine Preise der Grundversorgung (§ 36 Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) von Haushalt-
Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Dinkelsbühl für die Belieferung mit Elektrizität sowie Preise 
der Ersatzversorgung aus dem Niederspannungsnetz gemäß Stromgrundversorgungsverordnung 

(StromGVV)

Haushaltskunden im Sinne von § 3 Nr. 22 des EnWG sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im 
Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, 

landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

18,34 ct/kWh
29,49 ct/kWh
21,82 ct/kWh

Haushaltskunden

24,78 ct/kWh

23,02 ct/kWh



I. Stromlieferung

Niedertarifzeit: an Werktagen (Montag-Freitag) 22:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages
an Samstagen 13:00 Uhr - 00:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 00:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages

Als Feiertage gelten die für Dinkelsbühl festgelegten gesetzlichen Feiertage.

Alle übrigen Zeiten gelten als Hochtarifzeit.

Freigabezeit für die Aufladung von Speicherheizungen: 22:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages

Freigabezeit für die Aufladung von Wärmepumpen:

00:00 Uhr - 06:00 Uhr
06:00 Uhr - 10:30 Uhr
12:30 Uhr - 21:45 Uhr
22:00 Uhr - 06:00 Uhr

II. Zählung
1.

2.

III. Arbeits- und Grundpreise
1. Der Arbeitspreis beträgt : Netto Brutto

1.1 bei gesonderter Zählung nach II.1
Grundpreis 9,60 €/Monat 11,42 €/Monat
in der Hochtarifzeit 18,17 ct/kWh 21,62 ct/kWh
in der Niedertarifzeit 15,38 ct/kWh 18,30 ct/kWh

1.2 bei gemeinsamer Zählung nach II.2
Grundpreis 9,60 €/Monat 11,42 €/Monat
in der Hochtarifzeit 22,97 ct/kWh 27,33 ct/kWh
in der Niedertarifzeit 15,38 ct/kWh 18,30 ct/kWh

2.

3.

4.

gültig vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Die Freigabe des Energiebezugs erfolgt durch einen Steuerkontakt im Tarifsteuergerät der Stadtwerke Dinkelsbühl. Eine 
Umstellung auf Sommerzeit erfolgt nur bei elektronischen Tarifsteuergeräten.

Der Stromverbrauch der Speicherheizung wird getrennt vom übrigen Verbrauch durch einen gesonderten Zähler erfasst. 
Ventilatoren der Speichergeräte, Aufladesteuerung und sonstige Hilfs- und Regeleinrichtungen sind an diesen Zähler 
anzuschließen. Warmwassergeräte dürfen unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke 
Dinkelsbühl ebenfalls mit angeschlossen werden.

Der Stromverbrauch der Speicherheizung kann, sofern der Anschlusswert der Heizanlage 20 kW nicht überschreitet, gemeinsam 
mit dem übrigen Verbrauch über einen Zähler gezählt werden.

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  
Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Z. 19 %).

Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.

Die Arbeitspreise enthalten eine Stromsteuer in Höhe des Regelsteuersatz gemäß § 3 StromStG.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl liefern dem Kunden die für den Betrieb einer Speicherheizung oder Wärmepumpe erforderliche 
elektrische Energie zur Nieder- und Hochtarifzeit.

Eine Veränderung oder Teilung der vorgenannten Zeiten entsprechend den Belastungsverhältnissen der elektrischen Anlagen 
der Stadtwerke Dinkelsbühl bleibt vorbehalten. Die Zeitschaltungen erfolgen in Lastgruppen, so dass die Zeiten jeweils um bis zu 
 10 Minuten variieren können.



Strom Basis N
Grundpreis
Arbeitspreis

Strom Basis G
Grundpreis
Arbeitspreis

Strom Basis DT
Grundpreis
Arbeitspreis HT
Arbeitspreis NT

 Strom Öko
Grundpreis
Arbeitspreis

Die Nettopreise enthalten neben der Konzessionsabgabe und Stromsteuer die gesetzlichen 
Mehrbelastungen aus dem EEG, KWKG, §19-Umlage, §18-Umlage und der §17-Umlage. Alle 

Bruttopreise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

Sollten Gesetze oder sonstige Rechtsnormen die Wirkung haben, dass die Erzeugung, der 
Bezug, die Fortleitung, die Verteilung oder die Abgabe elektrischer Energie unmittelbar oder 
mittelbar verteuert bzw. verbilligt werden, kann eine entsprechende Anpassung der Preise 

vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für die Mehrkosten, die aus dem EEG, KWKG, 
§19-Umlage, §18-Umlage und der §17-Umlage resultieren.

7,80 €/Monat 9,28 €/Monat

9,60 €/Monat

6,20 €/Monat

11,42 €/Monat

7,38 €/Monat

18,15 ct/kWh
23,27 ct/kWh 27,69 ct/kWh

21,60 ct/kWh

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  
Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

gültig vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

bis ca. 5.486 kWh Jahresverbrauch

ab ca. 5.486 kWh Jahresverbrauch

netto brutto

6,20 €/Monat 7,38 €/Monat
21,30 ct/kWh 25,35 ct/kWh

20,95 ct/kWh 24,93 ct/kWh

21,40 ct/kWh 25,47 ct/kWh
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Eintarif
Grundversorgung Grundpreis

(inkl. Messung/Abrechnung)
Arbeitspreis

Zweitarif
Grundversorgung Grundpreis

(inkl. Messung/Abrechnung)
Arbeitspreis HT
Arbeitspreis NT

gültig vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Allgemeine Preise der Grundversorgung (§ 36 Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) von Haushalt-
Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Dinkelsbühl für die Belieferung mit Elektrizität sowie Preise 
der Ersatzversorgung aus dem Niederspannungsnetz gemäß Stromgrundversorgungsverordnung 

(StromGVV)

Haushaltskunden im Sinne von § 3 Nr. 22 des EnWG sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im 
Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, 

landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

18,84 ct/kWh
29,85 ct/kWh
22,42 ct/kWh

Haushaltskunden

25,08 ct/kWh

23,32 ct/kWh

Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Z. 19 % - Stand 01.01.2014). Diese sind aus den Nettopreisen 
errechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

27,75 ct/kWh

netto brutto

82,20 €/Jahr 97,82 €/Jahr

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  

Die Arbeits- und Verbrauchspreise sowie der Höchstpreis enthalten den Konzessionsabgabenhöchstsatz gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1, der 
Verordnung über Konzessionsabgaben, für Strom und Gas ( Konzessionsabgabenverordnung - KAV) vom 09. Januar 1992, in der 
Änderungsfassung vom 01.11.2006, die an Städte und Gemeinden abgeführt wird. Vereinbarungen mit der Stadt, dass keine oder 

niedrigere Konzessionsabgaben bezahlt werden, genießen Vorrang. Der Arbeitspreis wird dann entsprechend herabgesetzt.

Der Arbeitspreis enthält eine Stromsteuer in Höhe der jeweiligen gesetzlichen Steuersätze.

82,20 €/Jahr 97,82 €/Jahr

Konzessionsabgabe

Stromsteuer



I. Stromlieferung

Niedertarifzeit: an Werktagen (Montag-Freitag) 22:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages
an Samstagen 13:00 Uhr - 00:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 00:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages

Als Feiertage gelten die für Dinkelsbühl festgelegten gesetzlichen Feiertage.

Alle übrigen Zeiten gelten als Hochtarifzeit.

Freigabezeit für die Aufladung von Speicherheizungen: 22:00 Uhr - 06:00 Uhr des folgenden Tages

Freigabezeit für die Aufladung von Wärmepumpen:

00:00 Uhr - 06:00 Uhr
06:00 Uhr - 10:30 Uhr
12:30 Uhr - 21:45 Uhr
22:00 Uhr - 06:00 Uhr

II. Zählung
1.

2.

III. Arbeits- und Grundpreise
1. Der Arbeitspreis beträgt : Netto Brutto

1.1 bei gesonderter Zählung nach II.1
Grundpreis 9,60 €/Monat 11,42 €/Monat
in der Hochtarifzeit 18,57 ct/kWh 22,10 ct/kWh
in der Niedertarifzeit 15,88 ct/kWh 18,90 ct/kWh

1.2 bei gemeinsamer Zählung nach II.2
Grundpreis 9,60 €/Monat 11,42 €/Monat
in der Hochtarifzeit 23,27 ct/kWh 27,69 ct/kWh
in der Niedertarifzeit 15,88 ct/kWh 18,90 ct/kWh

2.

3.

4.

Telefon: 09851/5720-0 ~ Telefax: 09851/6757 ~ E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de

Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Z. 19 %).

Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.

Die Arbeitspreise enthalten eine Stromsteuer in Höhe des Regelsteuersatz gemäß § 3 StromStG.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl liefern dem Kunden die für den Betrieb einer Speicherheizung oder Wärmepumpe erforderliche 
elektrische Energie zur Nieder- und Hochtarifzeit.

Eine Veränderung oder Teilung der vorgenannten Zeiten entsprechend den Belastungsverhältnissen der elektrischen Anlagen 
der Stadtwerke Dinkelsbühl bleibt vorbehalten. Die Zeitschaltungen erfolgen in Lastgruppen, so dass die Zeiten jeweils um bis zu 
 10 Minuten variieren können.

gültig vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Die Freigabe des Energiebezugs erfolgt durch einen Steuerkontakt im Tarifsteuergerät der Stadtwerke Dinkelsbühl. Eine 
Umstellung auf Sommerzeit erfolgt nur bei elektronischen Tarifsteuergeräten.

Der Stromverbrauch der Speicherheizung wird getrennt vom übrigen Verbrauch durch einen gesonderten Zähler erfasst. 
Ventilatoren der Speichergeräte, Aufladesteuerung und sonstige Hilfs- und Regeleinrichtungen sind an diesen Zähler 
anzuschließen. Warmwassergeräte dürfen unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke 
Dinkelsbühl ebenfalls mit angeschlossen werden.

Der Stromverbrauch der Speicherheizung kann, sofern der Anschlusswert der Heizanlage 20 kW nicht überschreitet, gemeinsam 
mit dem übrigen Verbrauch über einen Zähler gezählt werden.

Stadtwerke Dinkelsbühl ~ Rudolf-Schmidt-Straße 7 ~ 91550 Dinkelsbühl  
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/024/2013 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Gaspreisanpassung für die Grundversorgung und Produktfamilie 
"Basis" (TK) zum 01.01.2014 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Gasnetzentgelte der Stadtwerke Dinkelsbühl sind zum 01.01.2014 leicht gesunken, ebenso 
die Gasbeschaffungskosten. Diesen Kostenvorteil geben wir gerne an unsere Kunden weiter. 
 
Aus diesem Grunde schlägt die Werkleitung vor, die Preise um durchschnittlich 0,30 ct/kWh zu 
senken. Die konkrete Reduzierung der einzelnen Tarife ist dem beiliegendem Preisblatt zu ent-
nehmen. Die Preise bleiben als Festpreise bis zum Ende des Gaswirtschaftsjahres 30.09.2014 
gültig. 
 
Für einen Musterhaushalt von 20.000 kWh bedeutet dies einen Preisvorteil in Höhe von 4,65 % 
bzw. 71,40 €/p.a.. 
 
 
Anlagen 
Preisblätter Gas 2013 
Preisblätter Gas 2014 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Werkleitung schlägt vor, die Preise für die Grundversorgung und der Produktfamilie „Basis“ 
(TK) gemäß beiliegenden Preisblättern zu genehmigen. 
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Erdgas Basis S
günstig bis ca. 7.000 kWh/a

Energiepreis ct/kWh HS  7,36 8,76

Grundpreis € /a 40,00 47,60

Erdgas Basis M
günstig ab ca. 7.000 kWh/a

Energiepreis ct/kWh HS  5,65 6,72

Grundpreis € /a 160,00 190,40

Erdgas Basis L
günstig ab ca. 50.000 kWh/a
 bis max. 100 kW Nennwärmeleistung

Energiepreis ct/kWh HS 5,57 6,63

Grundpreis € /a 210,00 249,90

Netto Brutto

 

 

 

P R E I S E  E R D G A S  B A S I S  
gültig vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 

 

 

E R L Ä U T E R U N G E N  Z U M  P R E I S B L A T T  
 
 

Messung 
 
Die Zähler zeigen den Verbrauch in Kubikmetern (m³) an. 
Der in Kubikmetern gemessene Erdgasverbrauch wird zum 
Zwecke der Abrechnung in kWh (Kilowattstunde) mit dem 
jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor 
multipliziert. Der Umrechnungsfaktor wird nach den techni-
schen Regeln des Arbeitsblattes G 685 des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. aus den physika-
lischen Zustandsgrößen (Messdruck, Gastemperatur und 
dem der Höhenlage des Versorgungsgebietes entsprechen-
den Mittelwert des Luftdruckes) gebildet.  
Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) Erdgas mit einer 
Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare 
Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa das 1,35-fache 
an kWh. 
 
 

Konzessionsabgabe 
 
Die Energiepreise enthalten eine Konzessionsabgabe, die 
an die Städte und Gemeinden abgeführt wird. Die Konzes-
sionsabgaben-Höchstsätze richten sich nach der Konzessi-
onsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992. Soweit mit 

den Kommunen anders lautende Vereinbarungen getroffen 
wurden, genießen diese Vorrang.  
 

Erdgassteuer 
 
Die Energiepreise enthalten die gesetzlich festgelegte Erd-
gassteuer in Höhe von netto 0,55 ct/kWh HS (Stand 
01.01.2013). Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft unterlie-
gen nach § 25 MinöStG einem ermäßigten Steuersatz, 
soweit die Voraussetzungen nach § 25 MinöStG erfüllt sind. 
 
 

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
Bei den Preisen einschließlich Konzessionsabgabe, Erd-
gassteuer und Netznutzung handelt es sich um Nettopreise 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Alle 
mit Umsatzsteuer genannten Preise und Angaben sind auf 
zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Die Rechnungs-
stellung erfolgt wie bisher zu Nettopreisen. Hinzu kommt die 
jeweils gesetzlich festgelegt Mehrwertsteuer (19 % - Stand 
01.01.2013)

 

Anschrift: 

Rudolf-Schmidt-Straße 7 Telefon: (09851) 5720-0 Telefax Technik: (09851) 5720-34 
91550 Dinkelsbühl Telefax: (09851) 6757 E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de 
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Erdgas GVT S
günstig bis ca. 8.000 kWh/a

Energiepreis ct/kWh HS  7,61 9,06

Grundpreis € /a 40,00 47,60

Erdgas GVT M
günstig ab ca. 8.000 kWh/a

Energiepreis ct/kWh HS  5,90 7,02

Grundpreis € /a 160,00 190,40

Erdgas GVT L
günstig ab ca. 50.000 kWh/a
bis max. 100 kW Nennwärmeleistung

Energiepreis ct/kWh HS  5,82 6,93

Grundpreis € /a 210,00 249,90

Netto Brutto

 

 

 

P R E I S E  E R D G A S  G R U N D V E R S O R G U N G  
gültig ab 01.01.2013 bis 31.12.2013 

 

 

E R L Ä U T E R U N G E N  Z U M  P R E I S B L A T T  
 
 

Messung 
 
Die Zähler zeigen den Verbrauch in Kubikmetern (m³) an. 
Der in Kubikmetern gemessene Erdgasverbrauch wird zum 
Zwecke der Abrechnung in kWh (Kilowattstunde) mit dem 
jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor 
multipliziert. Der Umrechnungsfaktor wird nach den techni-
schen Regeln des Arbeitsblattes G 685 des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. aus den physika-
lischen Zustandsgrößen (Messdruck, Gastemperatur und 
dem der Höhenlage des Versorgungsgebietes entsprechen-
den Mittelwert des Luftdruckes) gebildet.  
Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) Erdgas mit einer 
Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare 
Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa das 1,35-fache 
an kWh. 
 
 

Konzessionsabgabe 
 
Die Energiepreise enthalten eine Konzessionsabgabe, die 
an die Städte und Gemeinden abgeführt wird. Die Konzes-
sionsabgaben-Höchstsätze richten sich nach der Konzessi-
onsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992. Soweit mit 

den Kommunen anders lautende Vereinbarungen getroffen 
wurden, genießen diese Vorrang.  
 

Erdgassteuer 
 
Die Energiepreise enthalten die gesetzlich festgelegte Erd-
gassteuer in Höhe von netto 0,55 ct/kWh HS (Stand 
01.01.2013). Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft unterlie-
gen nach § 25 MinöStG einem ermäßigten Steuersatz, 
soweit die Voraussetzungen nach § 25 MinöStG erfüllt sind. 
 
 

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
Bei den Preisen einschließlich Konzessionsabgabe, Erd-
gassteuer und Netznutzung handelt es sich um Nettopreise 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Alle 
mit Umsatzsteuer genannten Preise und Angaben sind auf 
zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Die Rechnungs-
stellung erfolgt wie bisher zu Nettopreisen. Hinzu kommt die 
jeweils gesetzlich festgelegt Mehrwertsteuer (19 % - Stand 
01.01.2013)

 

Anschrift: 

Rudolf-Schmidt-Straße 7 Telefon: (09851) 5720-0 Telefax Technik: (09851) 5720-34 
91550 Dinkelsbühl Telefax: (09851) 6757 E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de 



 

 

 

P R E I S E  E R D G A S  B A S I S  
gültig vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 

 

 
E R L Ä U T E R U N G E N  Z U M  P R E I S B L A T T  

 
 

Messung 
 
Die Zähler zeigen den Verbrauch in Kubikmetern (m³) an. 
Der in Kubikmetern gemessene Erdgasverbrauch wird zum 
Zwecke der Abrechnung in kWh (Kilowattstunde) mit dem 
jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor 
multipliziert. Der Umrechnungsfaktor wird nach den techni-
schen Regeln des Arbeitsblattes G 685 des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. aus den physika-
lischen Zustandsgrößen (Messdruck, Gastemperatur und 
dem der Höhenlage des Versorgungsgebietes entsprechen-
den Mittelwert des Luftdruckes) gebildet.  
Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) Erdgas mit einer 
Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare 
Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa das 1,35-fache 
an kWh. 
 
 
Konzessionsabgabe 
 
Die Energiepreise enthalten eine Konzessionsabgabe, die 
an die Städte und Gemeinden abgeführt wird. Die Konzes-
sionsabgaben-Höchstsätze richten sich nach der Konzessi-
onsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992. Soweit mit 

den Kommunen anders lautende Vereinbarungen getroffen 
wurden, genießen diese Vorrang.  
 
Erdgassteuer 
 
Die Energiepreise enthalten die gesetzlich festgelegte Erd-
gassteuer in Höhe von netto 0,55 ct/kWh HS (Stand 
01.01.2014). Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft unterlie-
gen nach § 25 MinöStG einem ermäßigten Steuersatz, 
soweit die Voraussetzungen nach § 25 MinöStG erfüllt sind. 
 
 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
Bei den Preisen einschließlich Konzessionsabgabe, Erd-
gassteuer und Netznutzung handelt es sich um Nettopreise 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Alle 
mit Umsatzsteuer genannten Preise und Angaben sind auf 
zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Die Rechnungs-
stellung erfolgt wie bisher zu Nettopreisen. Hinzu kommt die 
jeweils gesetzlich festgelegt Mehrwertsteuer (19 % - Stand 
01.01.2014)

 

Anschrift: 

Rudolf-Schmidt-Straße 7 Telefon: (09851) 5720-0 Telefax Technik: (09851) 5720-34 
91550 Dinkelsbühl Telefax: (09851) 6757 E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de 
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P R E I S E  E R D G A S  G R U N D V E R S O R G U N G  
gültig ab 01.01.2014 bis 30.09.2014 

 

 
E R L Ä U T E R U N G E N  Z U M  P R E I S B L A T T  

 
 

Messung 
 
Die Zähler zeigen den Verbrauch in Kubikmetern (m³) an. 
Der in Kubikmetern gemessene Erdgasverbrauch wird zum 
Zwecke der Abrechnung in kWh (Kilowattstunde) mit dem 
jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor 
multipliziert. Der Umrechnungsfaktor wird nach den techni-
schen Regeln des Arbeitsblattes G 685 des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. aus den physika-
lischen Zustandsgrößen (Messdruck, Gastemperatur und 
dem der Höhenlage des Versorgungsgebietes entsprechen-
den Mittelwert des Luftdruckes) gebildet.  
Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) Erdgas mit einer 
Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare 
Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa das 1,35-fache 
an kWh. 
 
 
Konzessionsabgabe 
 
Die Energiepreise enthalten eine Konzessionsabgabe, die 
an die Städte und Gemeinden abgeführt wird. Die Konzes-
sionsabgaben-Höchstsätze richten sich nach der Konzessi-
onsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992. Soweit mit 

den Kommunen anders lautende Vereinbarungen getroffen 
wurden, genießen diese Vorrang.  
 
Erdgassteuer 
 
Die Energiepreise enthalten die gesetzlich festgelegte Erd-
gassteuer in Höhe von netto 0,55 ct/kWh HS (Stand 
01.01.2014). Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft unterlie-
gen nach § 25 MinöStG einem ermäßigten Steuersatz, 
soweit die Voraussetzungen nach § 25 MinöStG erfüllt sind. 
 
 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
Bei den Preisen einschließlich Konzessionsabgabe, Erd-
gassteuer und Netznutzung handelt es sich um Nettopreise 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Alle 
mit Umsatzsteuer genannten Preise und Angaben sind auf 
zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Die Rechnungs-
stellung erfolgt wie bisher zu Nettopreisen. Hinzu kommt die 
jeweils gesetzlich festgelegt Mehrwertsteuer (19 % - Stand 
01.01.2014)

 

Anschrift: 

Rudolf-Schmidt-Straße 7 Telefon: (09851) 5720-0 Telefax Technik: (09851) 5720-34 
91550 Dinkelsbühl Telefax: (09851) 6757 E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de 
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/026/2013 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Einführung eines Förderprogramms effizienter Haushaltsgeräte 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Am 06.03.2012 hat der Werkausschuss die Einführung eines Förderprogramms zur Anschaffung 
effizienter Haushaltsgeräte beschlossen. Gefüllt wurde dieser Fördertopf mit einer Summe von 
20.000,00 Euro. Gefördert wird die Anschaffung von effizienten Haushaltsgeräten bei den örtli-
chen Händlern mit einer Stromgutschrift von 250 kWh verteilt auf 5 Jahre. 
 
53 Kunden haben dieses Programm seit Einführung bis zum 31.10.2012 in Anspruch genommen, 
70 Kunden bisher im Jahr 2013. 
 
Die Werkleitung schlägt vor, dieses Förderprogramm auch im Jahr 2014 weiterzuführen. 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Werkausschuss beschließt, dass das Förderprogramm zur Anschaffung energieeffizienter 
Haushaltsgeräte auch im Jahr 2014 weitergeführt wird, Ende 2014 ist wieder entsprechend zu 
berichten. 
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/027/2013 

Berichterstatter: Herr Andreas Karl 

Betreff: Erteilung von Betriebsanweisungen 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Wie in der Werkausschusssitzung vom 22.11.2011 beschlossen, erarbeiten die Stadtwerke Din-
kelsbühl ein Betriebs- und Organisationshandbuch.  
Der Allgemeine Teil ist nahezu abgeschlossen und muss nun für den Betrieb durch verschiedene 
Dienstanweisungen autorisiert/aktiviert werden. 
 
Zusätzlich müssen Personen, z.B. Sicherheitsbeauftragten oder Beauftragter Abfallentsorgung 
benannt werden. Beispielhaft ist im Anhang eine Betriebsanweisung und die Bestellung eines 
Beauftragten beigefügt. 
 
Anhand der aktuell gültigen Dienstanweisung für die Werkleitung ist eine genaue Zuständigkeit 
für diese Angelegenheiten nicht klar definiert. 
 
Um das BOH jetzt und zukünftig praktikabel umsetzen zu können, bittet die Werkleitung um die 
Ermächtigung, Dienstanweisungen, Benennungen und Vorgehensweisen eigenständig, falls not-
wendig mit der Zustimmung des Personalrates anordnen zu können, die im Rahmen des BOH 
notwendig sind. 
 
In Rücksprache mit dem Rechtsamt ist dies eine Vorgehensweise, die mit der Dienstanweisung 
der Werkleitung, nicht im Konflikt steht. 
 
Bei der nächsten Anpassung der Dienstanweisung ist dieser Punkt einzuarbeiten. 
 
Anlagen 
Betriebsanweisung 
Bestellung eines Beauftragten 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Werkleitung wird die Genehmigung erteilt, Dienstanweisungen und Bestellungen von Mitar-
beitern, im Rahmen des Betriebs- und Organisationshandbuches, durchzuführen. 
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Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich 

am 19.11.2013 
 

Vorlagen-Nr.: VII/028/2013 

Berichterstatter: Herr Andreas Karl 

Betreff: Betriebserweiterung der Stadtwerke Dinkelsbühl 
Neubau eines Außenlagers mit Einfriedung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit der Werkausschusssitzung vom 23.07.2013 wurde einer konzeptionellen Weiterentwicklung 
des Stadtwerkeareals und damit der betrieblichen Nutzung der beiden benachbarten Grundstü-
cke Hutmacherstraße 1 und Schießwasenweg 7, zugestimmt. Die zweite Phase zur Umsetzung 
des Konzepts beinhaltet den Neubau eines Außenlagers auf den vorgenannten Grundstücken. 
 
Die Stadtwerke Dinkelsbühl haben eine Ausschreibung durchgeführt und folgende Angebote sind 
eingegangen: 
 

Carl Heuchel GmbH & Co. KG, Nördlingen 178.965,10 € 
Firma 2 181.016,35 € 
Firma 3 195.661,50 € 
Firma 4 201.052,53 € 
Firma 5 204.968,39 € 
Firma 6 219.198,70 € 
Firma 7 kein Angebot 

 
 
Die Firma Carl Heuchel GmbH hat drei Nebenangebote abgegeben. Durch die Berücksichtigung 
dieser Nebenangebote können bis zu 8.042,50 € netto eingespart werden. 
 
Im Wirtschaftsplan 2013 sind für die Umsetzung des Konzepts und den im laufenden Jahr ge-
planten Bauabschnitt 600.000,00 € eingestellt. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Auftrag wird an die Firma Carl Heuchel GmbH & Co. KG aus Nördlingen in 
Höhe von netto 178.965,10 € vergeben. 
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